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Die GEMA ist vom Land-
gericht München verurteilt 
worden, zwei Komponisten 
(GEMA-Mitgliedern) € 1,0 
Millionen zu bezahlen, die 
ihnen bei Anwendung des 
von der GEMA selbst als 
einschlägig bezeichneten 
Tarifs jedenfalls zustehen 
(Teil-Klage). Die Kompo-
nisten, die die Hintergrund-
musik für eine vor einigen 
Jahren von AOL in einer 
Millionenaufl age produ-
zierte und an alle Haushalte 
verteilte Gratis-Werbe-CD-
ROM mit Anschlusssoft-
ware komponiert hatten, 
verlangten von der GEMA 
die ungekürzte Anwendung 
des Tarifs, nachdem sie er-
fuhren, dass die GEMA 
ohne ihre Zustimmung in 
einem mit AOL abgeschlos-
senen Vergleich auf den Lö-
wenanteil der tarifmäßigen 
Vergütung zu ihren Lasten 
verzichtet hatte. AOL hat-
te damit argumentiert, die-
se Vergütung sei aus mehre-
ren Gründen unangemessen 

hoch. Die GEMA war dieser 
Argumentation gefolgt, ohne 
zuvor die Angemessenheit 
ihres Tarifs und der sich dar-
aus errechnenden Vergütung 
zu verteidigen, d.h. ein Ver-
fahren bei der Schiedsstelle 
durchzuführen, wie es sonst 
bei Tarifstreitigkeiten ge-

setzlich vorgesehen ist. Das 
Gericht hat ausgeführt, es 
gebe keinen überzeugenden 
Grund für die Nichtanwend-
barkeit bzw. Unangemes-
senheit des Tarifs. Bei einer 
derart riesigen Aufl age (über 
30 Millionen Stück) sei die 
tarifmäßige Vergütung nicht 
schon deshalb unangemes-
sen, weil sie ungewöhnlich 
hoch sei. Das Urteil ist nicht 
rechtskräftig.

Landgericht München
AZ: 21 O 10556/07

Kaum eine Branche ist so 
lebendig und schnelllebig 
wie die Medienbranche. Mit 
unserem neuen Internet-
Angebot wollen wir Ihnen  
jetzt einen noch schnelleren 
Zugriff auf Informationen 
zu relevanten Themen aus 
dem Medien- und Wettbe-
werbsrecht bieten.

Die Rubrik Medien & 
Recht berichtet über aktu-
elle Rechtsfragen für Ihr Ta-
gesgeschäft. Personalien & 
Kanzleien informiert über 
personelle Veränderungen 
und Neugründungen von 
Kanzleien. Tipps zu Neu-
erscheinungen sowie Kon-
gress- und Seminar-Termine 
runden das neue Service-
Angebot ab. Ein wöchent-
licher Newsletter liefert Ih-
nen alle aktuellen Beiträge 
direkt auf den Bildschirm. 
Für die Titel-Suche steht 
Ihnen unser Archiv mit über 

52.000 geschützten Titeln 
zur Verfügung.

Mit Deutschlands Anwäl-
ten und Kanzleien für 
Medienrecht haben wir 
eine Repräsentations-Platt-
form geschaffen, die es 
Ihnen ermöglicht sich bei 
potenziellen Mandanten 
zu präsentieren bzw. einen 
kompetenten Rechtsberater 
zu fi nden.

Besuchen Sie uns auf www.
titelschutzanzeiger.de. Wir 
freuen uns auf Ihr Feedback. 
Haben Sie Informationen 
und Anregungen für redak-
tionelle Beiträge? Dann 
senden Sie bitte eine Mail 
an redaktion@titelschutz-
anzeiger.de oder rufen Sie 
uns an.

Ihre
Angela Lautenschläger
Fon 040 / 609 009 61

www.titelschutzanzeiger.de · Fon: +49 (40) 60 90 09-61 · Fax: +49 (40) 60 90 09-66
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Bionade und Bios liegen weiter im Clinch

Im Rahmen redaktioneller 
Artikel sind bei der Online-
berichterstattung Querver-
weise auf dort genannte Un-
ternehmen üblich und bieten 
einen Teil des Mehrwertes, 
der das Medium Online von 
einem Artikel im Printformat 
unterscheidet. Nicht immer 
ist sich die Presse jedoch der 
Konsequenzen bewusst, die 
ihr juristisch wegen dieser 
Verlinkung drohen können. 
Hier ist nicht nur das Tren-
nungsgebot von Werbung 
und redaktionellem Teil be-
achtlich. Das OLG Hamm 
hat vielmehr in einem Urteil 
bestätigt, dass unter gewissen 
Umständen dem Presseunter-
nehmen über die Verlinkung 
sogar ein Wettbewerbsverstoß 
angelastet werden kann.

So ist es vielen Presseschaf-
fenden sicherlich nicht be-
kannt, dass sie im Einzelfall 
im Wege der sog. Förderung 
fremden Wettbewerbs so-
gar selbst aus dem Wettbe-
werbsrecht belangt werden 
können. Dies hat das OLG 
Hamm im genannten Urteil 
angenommen. Im zu ent-

scheidenden Fall ging es um 
die wettbewerbsrechtlich un-
zulässige Veröffentlichung 
zweier Urteile, die ein Mitbe-
werber gegen einen anderen 
erstritten hat. Diese Urteile 
legte der Gewinner der bei-
den ursprünglichen Verfah-
ren auf seinem Server ab 
und ermöglichte es von ihm 
angeschriebenen Online-Re-
daktionen per Link auf diese 
Urteile zu verweisen. Dabei 
wurden sämtliche Beteiligten 
in den beiden Verfahren ohne 
jegliche Anonymisierung 
genannt und dadurch, so das 
OLG, unlauter herabgesetzt. 
Das in den ursprünglichen 
Verfahren unterlegene Un-
ternehmen setzte sich dabei 
vertreten durch den Medi-
enrechtler Sascha Faber, 
LL.M. (Volke2.0) erfolg-
reich zur Wehr. 

Das OLG Hamm hat nicht 
nur in der ungeschwärzten 
Veröffentlichung des Unter-
nehmens eine Wettbewerbs-
handlung gesehen. Auch das 
Online-Magazin, welches den 
Link auf diese Urteile gesetzt 
hat, wurde wegen Förderung 

Presse: Wettbewerbsrechtliche Haftung für Linksetzung in redaktionellemArtikel

Der Streit zwischen den bei-
den Erfrischungsgetränke-
Herstellern Bionade GmbH 
Ostheim und der Land-
wert Bio Premium GmbH 
Stralsund (Bios) geht in 
die nächste Runde. Mittels 
einstweiliger Verfügung hat 
die Landwert Bio Premium 
GmbH, die zur Nordmann-
Gruppe gehört, jetzt vor 
dem Landgericht Düsseldorf 
erreicht, dass die Bionade 

GmbH nicht mehr mit dem 
Calcium- oder Magnesium-
gehalt ihres Kult-Getränks 
werben darf. Auch sollen 
alle Werbeaussagen, die sich 
auf positive Gesundheits-
wirkungen dieser Mineral-
stoffe beziehen, künftig un-
terbleiben. Ob Bionade jetzt 
tatsächlich, vom Internet-
Auftritt bis zum Flaschen-
etikett alle diesbezüglichen 
Werbeaussagen entfernen 
muss, ist noch offen. Laut 
spiegel online ist sich Bio-
nade-Geschäftsführer Peter 

Kowalsky ganz sicher, dass 
der Angriff der Bios-Produ-
zenten ins Leere laufen wird. 
Er will gegen die einstwei-
lige Verfügung vorgehen.

Erst Anfang Mai waren die 
Bionade-Hersteller selbst 
wettbewerbsrechtlich gegen 
ihren Konkurrenten vorge-
gangen. Das Landgericht 
Hamburg hatte den Bios-
Slogan „durstlöschender als 
der Marktführer“ als irre-
führend gewertet. Dasselbe 
galt für die Werbeaussage 

„gut für den Körper“. Nach 
dem Urteil des Hambur-
ger Gerichts müssen solche 
Aussagen konkret begründ-
bar sein. Isoliert sei diese 
Art von Werbebotschaft 
laut der neuen europäischen 
Verordnung zu Gesundheits-
aussagen nicht zulässig. Die 
Aussagen „ohne Zuckerzu-
satz“ und „das erste Erfri-
schungsgetänk, das wirklich 
zu 100% aus Bio-Rohstoffen 
besteht“ darf aber weiter auf 
den Bios-Flaschen stehen. 
(al)

fremden Wettbewerbs verur-
teilt. Grund dieser Annahme 
stellte für das Gericht nicht 
der Verweis auf die beiden 
Urteile dar, sondern eine 
Verlinkung im Rahmen des 
Begleitartikels auf die Inter-
netseite des Unternehmens. 
Der konkrete Fall war so aus-
gestaltet, dass der begleiten-
de Artikel mit dem Link auf 
das Unternehmen begonnen 
hat, während das in den ur-
sprünglichen Verfahren un-
terlegene Unternehmen nicht 
verlinkt war. Hier hat das 
OLG Hamm die Grenze für 
die Verlinkung gezogen und 
festgestellt, dass das Online-
Magazin damit über seine 
publizistische Tätigkeit hin-
ausgegangen ist und sich „ins 
Boot“ des veröffentlichenden 
Unternehmens gesetzt hat. 
Dies hatte nach Ansicht der 
Richter eine wettbewerbsför-
dernde Wirkung, das Maga-
zin hatte somit ebenfalls über 
die Förderung fremden Wett-
bewerbs an der Herabsetzung 
des, in den verlinkten Urtei-
len ungeschwärzt genannten 
Unternehmens, teilgenom-
men.

„In diesem Urteil liegt 
durchaus eine gute Portion 
Brisanz“, so Rechtsanwalt 
Faber, „denn auch nach Ab-
wägung zwischen der grund-
rechtlich geschützten Mei-
nungs- und Pressefreiheit 
auf Seiten des Magazins mit 
den Interessen der Lauter-
keit hat sich das OLG Hamm 
gegen das Presseorgan ent-
schieden.“ Es ist somit allen 
online publizierenden Stel-
len dringend zu raten, gera-
de bei der Verlinkung von 
Unternehmen sich dadurch 
nicht deren Ansicht zu eigen 
zu machen. Ansonsten dro-
hen wettbewerbsrechtliche 
Schritte auch gegen das 
Presseorgan von der Abmah-
nung über eine einstweilige 
Verfügung bis zur Klage, 
über die die Presse lieber be-
richten will, denn als Partei 
selbst betroffen zu sein.

Oberlandesgericht Hamm
Urteil vom 02.02.2008
AZ:  I-4 U 154/07
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Unter Hinweis auf § 5, Absatz 3 Markengesetz nehme ich hiermit im Auf-
trag meiner Mandantin Titelschutz in Anspruch für

World Vision Kinderstudie - 
Kinder in Deutschland 2007

World Vision Kinderstudie - 
Kinder in Deutschland 2008

World Vision Kinderstudie - 
Kinder in Deutschland 2009

World Vision Kinderstudie - 
Kinder in Deutschland 2010

in allen Schreib- und graphischen Gestaltungsweisen, Kombinationen, 
Darstellungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für sämtliche Medi-
en, insbesondere TV, einschließlich Ton-, Bild-/Tonträgern, Film-, Hörfunk-, 
Software-, Internetdienste, Video, CD-ROM und/oder andere Datenträger 
sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und/oder digitale Medien ein-
schließlich sämtlicher Multimediaanwendungen (Online-/Offl inedienste) 
sowie Dienstleistungen, Veranstaltungen und Merchandising aller Art.

Rechtsanwalt Martin Glänzer,
Borselstraße 18, 22765 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

TeZett

in allen Schreibweisen und Abwandlungsformen für Print- und web-basier-
te Medien aller Art.

Gerhard Beteiligungs Ges. mbH & Co.,
Gutenbergstraße 1, 26632 Ihlow

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

EYEWEAR

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

VOSSIUS & PARTNER,
Siebertstraße 4, 81675 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Finanzierung im Mittelstand
FiM

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien, insbesondere Film, Fernsehen, Hörfunk, Druckerzeugnisse, Soft-
ware und elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen 
(On-Line und Off-Line).

Rechtsanwalt Thomas Gottlöber,
Lakronstraße 28, 40625 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Profi -Tricks fürs erfolgreiche Fremdgehen

Polygamie leichtgemacht

Der erfolgreiche Weg zur Polygamie - 
Leitfaden der erfolgreichen Polygamie

Handbuch für Männer mit mehreren Frauen

Handbuch für erfolgreiches Fremdgehen 
- Handbuch für polygame Männer

Polygamisten-Handbuch

Wie man erfolgreich mehrere 
Beziehungen gleichzeitig führt

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-Er-
zeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Offl ine- und Online-
Dienste und sonstige Online-Medien

Rechtsanwaltskanzlei von Huebner,
Herzogstraße 8, 80803 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Gnadenlos gerecht - Sozialfahnder ermitteln
Life is Wild

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

Sat.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5, Absatz 3 Markengesetz nehme ich hiermit im Auf-
trag meiner Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Mein Lied für dich

in allen Schreib- und graphischen Gestaltungsweisen, Kombinationen, 
Darstellungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für sämtliche Medi-
en, insbesondere TV, einschließlich Ton-, Bild-/Tonträgern, Film-, Hörfunk-, 
Software-, Internetdienste, Video, CD-ROM und/oder andere Datenträger 
sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und/oder digitale Medien ein-
schließlich sämtlicher Multimediaanwendungen (Online-/Offl inedienste) 
sowie Dienstleistungen, Veranstaltungen und Merchandising aller Art.

Rechtsanwalt Martin Glänzer,
Borselstraße 18, 22765 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

labor&werte

in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen, Darstellungs-
formen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Darstellungen, Untertiteln und/oder Zusammenset-
zungen, in allen Medien, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und 
sonstige Druckereierzeugnisse, Tonträger, Bild-/Tonträger, Film, Hörfunk, 
Fernsehen, digitale Datenträger (wie CD-ROM, CD-I, DVD, MD) und/oder 
Onlinedienste sowie Internet.

Patent- und Rechtsanwälte ULLRICH & NAUMANN,
Luisenstraße 14, 69115 Heidelberg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen unserer Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Tezet

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Rechtsanwälte Huth Dietrich Hahn
Partnerschaftsgesellschaft,
z. Hd. Herrn RA Dr. Horst Aries,
Neuer Jungfernstieg 17, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Ganz ich!

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten und Wortver-
bindungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, elektronische 
Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online- und Offl ine-
Dienste).

Schuster Public Relations & Media Consulting,
Schleißheimerstraße 12, 85221 Dachau

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Endlich Internet

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Helmut Lingen Verlag GmbH & Co. KG,
Opladener Straße 8, 50679 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

Die kleinen Schatzsucher

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Bertelsmann Stiftung,
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33335 Gütersloh

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für

Pharmawasser
Qualität, Anlagen, Produktion

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, in allen Wortverbindungen 
für alle Medien.

ECV · Editio Cantor Verlag GmbH
für Medizin und Naturwissenschaften,
Bändelstockweg 20, 88326 Aulendorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

eff-max.
fl uid-max.
ih-max.

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

M-PRESS Public Relations,
Keltenstraße 3, 86343 Königsbrunn
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Krisenmanager
Restrukturierungsmanager

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Abwandlungen, Abkürzungen, Darstel-
lungsformen, Wortverbindungen, Titelkombinationen und graphischen Dar-
stellungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Zeitschriften, 
Zeitungen, Bücher, Hörfunk, Fernsehen, Film, elektronische und digitale 
Medien, Netzwerke, Online- und Offl ine-Dienste, Internet- und Intranet-
dienste, Domainbezeichnungen, Festnetz- und Mobilfunkdienste, Multime-
diaanwendungen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Softwareerzeug-
nisse, Merchandising, Aufführungen, Darbietungen, Messen, Kongresse 
und sonstigen Veranstaltungen aller Art.

Frank Roselieb, Krisennavigator - 
Institut für Krisenforschung,
Schauenburgerstraße 116, 24118 Kiel

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Profi -Baushop

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, graphischen Gestal-
tungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Me-
dien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Soft-
ware, Off- und Online-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD, andere Datenträger 
und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien.

Meissner, Bolte & Partner GbR,
Widenmayerstraße 48, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Nach Fahrplan in den Tod ...!
Europas Bahnen und der Holocaust

Bauer sucht Kultur

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckereierzeugnisse, Software-
Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

MTV‘s Secret Places

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, entsprechenden 
Zusätzen, Untertiteln und Zusammensetzungen in allen Medien, ein-
schließlich Tonträgern, Bildtonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, sowie alle 
elektronische Medien, insbesondere auch Online- und Offl ine-Dienste (z.B. 
Internet), Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, insbesondere auch CD-ROM, 
CD-I und DVD sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien, Veranstaltungen und 
Dienstleistungen aller Art.

MTV Networks Germany GmbH,
Stralauer Allee 6-7, 10245 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz für eine Man-
dantin in Anspruch für den Titel

Talk

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, 

Schriftarten und Zusammensetzungen für alle Medien, insbesondere für 

Printmedien und/oder audiovisuelle und/oder elektronische und/oder di-

gitale Medien, Film, Fernsehen, Rundfunk und Netzwerke, einschließlich 

On-Line-Dienste und Off-Line-Dienste, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art 

sowie für Dienstleistungen, Veranstaltungen und Unterhaltung aller Art.

Rechtsanwalt Joachim Moog,
Dreieichstraße 59, 60594 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5, Absatz 3 Markengesetz nehme ich hiermit im Auf-
trag meiner Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Europäischer Kinderpreis
Kinderpreis Deutschland
European Children‘s Award

in allen Schreib- und graphischen Gestaltungsweisen, Kombinationen, 
Darstellungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für sämtliche Medi-
en, insbesondere TV, einschließlich Ton-, Bild-/Tonträgern, Film-, Hörfunk-, 
Software-, Internetdienste, Video, CD-ROM und/oder andere Datenträger 
sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und/oder digitale Medien ein-
schließlich sämtlicher Multimediaanwendungen (Online-/Offl inedienste) 
sowie Dienstleistungen, Veranstaltungen und Merchandising aller Art.

Rechtsanwalt Martin Glänzer,
Borselstraße 18, 22765 Hamburg
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Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Mandanten Ti-
telschutz in Anspruch für:

Bezauberndes Norwegen
- Traumreisen durch ein wildromantisches Land
- Hurtigruten - mit dem Postschiff zum Nordkap

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 
Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel sowie Bild-, Daten- 
und Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher.

Rechtsanwalt Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Digitaldruck
Digitaldruck-Magazin
Digitaldruck-News
Digitaldruck-Report

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

VOSSIUS & PARTNER,
Siebertstraße 4, 81675 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Das Dinx

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

HITZEROTH Druck + Medien GmbH & Co. KG,
Franz-Tuczek-Weg 1, 35039 Marburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

RTL Beach Games
Alarm für Cobra 11 - Burning Wheels

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste) insbesondere Computer- und Videospiele.

RTL Games GmbH,
Am Coloneum 1, 50829 Köln
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